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Bekanntmachungen.
Polizei -Verordnung.

Auf Grund der §§ 187 und 139 des Gesetzes
über die allgemeine LandeSverwaltimg dom 30.Juli
1883 (G. S . S . 129) und der 88 6, 12 und 13
der Verordnung über die Polizei-Verwaltungm
den neu erworbenen Landestbeilen vom 20. Sep¬
tember 1867 (G. S . S . 1529) wird mit Zu-
ftimmnng de« Provinzialrathsfür den Umfang der
Provinz Hessen-Nassau FblgcndeS verordnet.

8 1-
Die §8 9 und 13 Absatz1 der Provinzial

Polizei-Verordnung vom 13. November 1901,
betreffend den Verkebr mit Kraftfahrzeugen, werden
durch nachstehende Vorschriften ersetzt:

§ 9. „Jedes Kraftfahrzeug. mit welchem inner¬
halb der Provinz Hessen-Nassau öffentliche
Straßen befahren werden, muß mit einem
polizeilichenKennzeichen versehen sein,
welches aus einer Bezeichmlng der Proviiiz,
in welcher dasFahrzeug polizeilich registnrt
ist, undeinerErkennungsnnmmcr besteht."

§ 13 Abs. 1. „Das Kennzeichen(8 9) ist auf
der Rückseite des Fahrzeugs nach außen
hin an leicht sichtbarer Stelle, sowie in

X deutlich lesbarer Schrift anzubrinaen
und während der Dunkelheit zu be¬
leuchten."

8 2.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer

Verkündigung in Kraft.
Cassel, den 23. Mai 1902.

Der Ober-Präsident. Zedlitz
In Ausführung de? 818 Absatz2 der Polizei

Verordnung über den Verkebr mit Kraftfahrzeugen
vom 13. November 1901—23. Mai 1902 — wird
unter Anfhebnng der Ausführungs-Bekanntmachung
vom 13. November 1901 hierdurch Folgendes
bestimmt:

1. Zur Bezeichnung der in der Provinz
Hessen-Nassau polizeilich registrirten.Krasifabr-
zeuge dient der BuchstabeT in großer lateinischer
Schrift.

Für die Erkennungsnummer sind arabische
Ziffern zu verwenden.

2. Das polizeiliche Kennzeichen(Buchstabe und
ErkennungSnnmmer) ist auf der Wandung des
FobrzeiigS selbst oder auf einer mit diesem durch
'Schrauben mit versenkten Köpfen fest verbundenen
Tafel mit möglichst glatter Oberffäche bei Kraft-
ffabrrädern aus einem hinten am Rade, recht¬
winklig zur Fahrrichtung und ienkrecht zum Erd¬
boden untrennbar befestigten Metallschilde auzn-
chringen. Es ist in schwarzer 12 cm hoher und im
Gnindstrich 2 cm starker Schrift auf weißem
Grunde herznstellen.

Der Buchstabe muß über der Erkennungs-
nnmmer stehen. Der Abstand zwischen beiden und
.zwischen den einzelnen Ziffern der Erkennungs-
numnier bat 2 cm zu betragen.

Die Anbringung von Schnörkeln und Ver¬
zierungen an den' Buchstaben und Zahlen, sowie
auf der Tafel selbst ist unzulässig.

Cassel, den 23. Ma! 1902.
Der Ober-Präsident. Zedlitz.

Vorstehende Bekanntmachungenwerden hiermit
veröffentlicht.

Die Besitzer von Kraftsabrzeuaen des Stadt¬
kreises Wiesbaden werden aufgefordert, den Antrag
ans Zuertheilungder nach den Bestimmungen
vbigcrBckanntmachunaenvorgeschriebenenNummern
bei' der Königlichen Polizei-Direktion Wiesbaden
zu stellen. *

Wiesbaden, den8. Juli 1902.
Der Polizei-Präsident. In Vertr.: Falcke.

Polizei -Verordnung.
Auf Krnnd der 88 6. 12 »nd 13 der Ver¬

ordnung über die Polizei-Verwaltung in den neu
erworbenen Landestbeilc» vom 20. September 1867
(G. S . S . 1529) und der ?8 137 und 139 des
Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung
vom 30. Jul ! 1883 (G. S . S . 195) verordne ich
mit Zustimmuna des Bezirks-Ausschusses für den
Umfang des Regierung« - Bezirkes Wiesbaden
war folgt:

8 1. Gegenstände. Stoffe und Zubereitungen
seder Art. a) deren Feilhalten und Verkauf gesetz¬
lich beschränkt ist. Kaisers. Verordnung vom
22. Oktober 1901 (R. K. Bl . S . 380), d) deren
Bestandtbeilc und Zusammensetzung weder durch
ihre Benennung oder Ankündiaung erkennbar
gemacht werden, noch allgemein bekannt sind, oder
c) denen Wirkungen beigelegt werden, welche sie
nicht besitzen, dürfen als Mittel gegen Krankheiten
und Körperschäden bei Menschen und Tbieren nicht
öffentlich angekündiat oder angepriesen werden.

8 2. Zuwiderhandlungen werden, sofern die
gesetzlichen Bestimmnnaen nicht eine höhere Strafe
androben, mit Geldstrafe bis zu 60 Mk.. im Un-
vermögensfalle mit entsprechender Haft bestraft.

8 3. -Diese Polizei-Verordnung tritt mit dem
Tage ihrer Verkündigung in Kraft. Die Polizei-
Verordnung vom 19. Juli 1899 (Amtsbl. S . 2931
wird vom gleichen Zeitpunkte ab onfachoben. *

Wiesbaden. den 16. Mai 1902.
Der Regierungs-Präsident. In Vertr.: yez. Bake.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der 88 6. 12 und 13 der Ver¬

ordnung vom 20. September 1867 und auf Gt»nd
der 88 137 lind 139 des Landesverwaltungsgesctzes
wird !m Einvernehmen mit der Königlichen Elsen-
bahndircction zu Frankfurt a, M. unter Zu¬
stimmung des Bezirksausschusses für die mit

elektrischer Kraft betriebenen Kleinbahnen des
RegierungsbezirksWiesbaden verordnet was folgt

8 1.
Der Betrieb der von dieser Verordnung be¬

troffenen elektrischen Kleinbahnen unterliegt den
Bestimmungen der von dem Unterzeichneten
Regierungspräsidenten im Einvernehmen mit der
Königlichen Eisenbahndirection zu Frankfurta. M.
erlassenen Beiriebsvorschriften. Insoweit nicht die
Betriebsvorschriften oder die gegenwärtige Polizei¬
verordnung Ausnahmen bearünden, ist der Betrieb
außerdem den allgemeinen straßenpolizeilichcn Vor¬
schriften unterworfen. ^

Jede Beschädigung' der Bahn » nd der dazu
gehörigen Anlagen, sowie der Betriebsmittel nebst
Zubehör, die Nachahmung der Signale, die Ver¬
stellung oder Versperrung der Ausweichevor
richtnngen, überhaupt jede den Bahnbetrieb ge
fährdende oder störende Handlung ist untersagt.

8 3.
Es ist verboten, die elektrischen Leitungen zu

befassen, die Oiier- und Arbeitsdrähte mit irgend
welchen Gegenständen zu behängen oder zu be¬
rühren, sowie Fahnen oder sonstige Gegenstände
an Gebäuden oder Masten derarr anzubringen,
daß die Drähte der elektrischen Bahn berührt
werden.

8 4.
Beim Ertönen der Warnungssignalehaben

Fußgänger, Radfahrer und die Führer von Wagen
sofort die Fahrbahn für den Bahnbetrieb freizu¬
machen. Reiter, Radfahrer und Fuhrwerke haben
den Straßenbahnwagenso weit Raum zu geben,
daß weder die letzteren in der Fahrt, noch die
Fahrgäste beim Ein- und Aussteigen behindert
oder gefährdet werden.

§ 5.
Die Vorschriften des 8 1 gelten nicht für

Wagen, in denen Allerhöchsteund Höchste Herrschaften
fahren, für geschlossene marschirende Militar-
abtbeilungen, Leichen- und andere öffentliche Ans
züae, sowie für Postwagen und im Dienste
befindliche Fuhrwerke der Feuerwehr.

8 6.
Schweres Fuhrwerk darf die Bahn, sobald

und soweit der Fahrdamm neben derselben frei ist,
nicht befahren.

8 7.
Fuhrwerk oder Vieh ohne Aufsicht auf dem

Gleise oder unmittelbar neben demselben stehen zu
lafsen. ist untersagt. t ,

Aussichtslos dastehende« Fuhrwerk und Vieh,
sowie sonstige Gegenstände, welche die Gleise ver¬
sperren. sind die Bahnbcdiensteten zu entfernen
beflißt, unbeschadet der Strafbarkeit der Ver¬
antwortlichen.

8 8.
Das Abladen von Holz, Steinen und sonstigen

Gegenständen auf dem Bahnkörper, sowie neben
demselben innerhalb 1 Meter von der äußeren
Schienenknnte ist verboten.

Sofern die Einhaltung dieser Entfernung nach
den örtlichen Verhältnissen nicht möglich ist, muß
soweit Raum gelassen werden, daß der Verkehr aus
der Straßenbahn nicht beeinträchtigtwird.

8 9.
Während der Fahrt ist das eigenmächtige

Oeffnen der Wagenvcrscblüssc, das Steheubleiben
auf den Trittbrettern, sowie das Auf- und Ab
springen verboten.

8 io.
Das Rauchen, sowie da« Mitführen brennender

Cigarren und Pfeifen ist nur ans den Außenvlätzen
und in denjenigen Wagenabtheilungen gestattet,
welche für Raucher bestimmt und mit einer ent¬
sprechenden Bezeichnung versehen sind.8 ii.

Das Lärmen und Singen der Fahrgäste, so¬
wie jedes iinanständige und die Mitfahrenden
belästigendeBetragen ist untersagt.

8 12.
Personen, welche den Mitfahrenden durch ab

stoßende Krankheitserscheinuugenoder unreinlicbes
Aeußere lästig fallen, sowie trunkene Personen sind
von der Mitfahrt ausgeschlossen.

8 13.
Die Mitnahme von Hunden, sowie von Gepäck,

welches durch llmfang. üblen Gerncb oder schmutzige
Beschaffenheitdie Mitfahrendcn belästigt, ist nicht
erlaubt.

8 14.
Die Fahrgäste haben den aus Grund dieser

Verordnung an sie gerichteten Aufforderungen der
Schaffner Folge zu leisten. Wer sic unbeachtet
läßt, kann, abgesehen von seiner Bestrafung, von
der Mitfabrt ausgeschlossen werden, ohne daß er für
das bereits gezahlte Fahrgeld Ersatz zu fordern hat.

8 15.
Wer auf Grund der vorstehenden Bestimmungen

von der Mitiabrt ausgeschlossen wird, hat den
Wagen beim nächsten Halten zu verlassen.

8 16.
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung

werden, soweit nicht nach sonstigen gesetzlichen Vor¬
schriften, insbesonderenach8 366No. 10 des Reicbs-
strafaeietzbllches. eine höhere Strafe verwirkt ist.
mit Geldstrafe bis zu 60 Mk.,, im Unvermögens¬
falle mit verhältnißmäßiger Haft bestraft.

8 17.
Die unterm 12. Juli 1899 erlassene Polizei¬

verordnung für die Kleinbahnen des Regierungs¬
bezirks wird hiermit für die mit elektrischer Kraft
betriebenen Kleinbahnen aufgehoben.

8 18.
Diese Polizeiverordnung tritt sofort in Kraft
Wiesbaden, den9. Juli 1902.

Der Regierungs-Präsident. In Vertr.: Bake.

Auszug aus dem Droschkentartf.
I Tourfahrtcn.

Eine Tourfahrt ist nicht als unterbrochen an-
zusebcn. wen» durch da« Ein- und Aursteigen
eines Fahrgastes ein Aufenthalt voll nicht langer
als zwei Minuten entsteht. .

Kutscher, welche bestellt werden, vom Halte¬
platz ans einen Fahrgast vom Hause abzuholen,
haben die Fahrt zum Abbolen unentgeltlich zu
leisten und dabei dem Besteller ans dessen Wunsch
die unentgeltlicheBenutzung der Droschke zu
gestatten. Ist der Besteller der abznholende Fabr-
gast selbst, so hat derselbe vom Augenblick der An¬
nahme der Droschke auf dem Halteplatz oder dort,
wo die Drolchke angenommen wird, die Fahrt zu
bezahlen. Müssen Kutscher am Hauke länger als
fünf Minuten warten, so haben sie fernerhin für
jeden auch nur angefangenen Zeitraum des Wartens
von fünf Minuten 20 Pf . zu beanspruchen.
» . Fahrten innerhalb der Stadt nnd Land¬
häuser nnd zwar bis zn folgenden Punkten:

a.  im Nerothal bis zur Nerobergstraße,
ausschl der letzteren. „

h. Kapcllenstraße bis zur Ecke des Thor¬
bergweges,

v. Fdsteinerstraste bi« zur Ecke der project.
Ringstraße(jetzt zwischen No. 3 und No.5).

d. Sonnenberqerstraste bis zn der. der
Stadt zunächst gelegenen Grenze der Kronen¬
brauerei,

e. Parkstraste bis zur Ecke des Varkweges.
f. Bierftadterstrassebiseinschl.derAlwinen-

nnd Solmsstraße, sowie der Sovhicnstraße,
g. Franksurterstrasse bi? zum .Haingraben,

einschließlich der Lanaenbeckstraße.
h.  Mainzerstraste bis zum Eisenbahn-

lleberaanae. „ ,
i.  Schlachthausstraste bis,um Schlachthanse
Ic. Biebriwersttaste bis zur Möhringstrnße,

einschließlich letzterer,
l. Scknersteinerstrasje bi« zur diesseitigen

Grenze de? Ererzierplatze«.
w. Dohbeiinerstroste bis zum Fahrwea nach

der Wellritzmühle, nächst dem städtischen
Bullenstall,

n.  Sahnstraste bis zum Hanse No. 3,
o. Slarftraste bis zur Schleifmüble,
r>. WalkmtihlNraste bis zur Bachmaherstr.,
q. Vlatterttraste bis zur Mündung der

Rothstraße. , „ ...Einsv. Zweikv.
Mk. Bst Mk. 9U.

bei 1 bis 2 Personen . . . . — 30 — 90
bei 3 bis 4 Personen . . . . — 80 1 10

lieber diese Punkte hinaus
bis znm Ende der znsammen-
bänaenden Häuser der vorae-
dachten Straßen, einschl. der
NerobergstraßenndderLnnzstraße
be! 1 bis 2 Berkonen . . . . — 80 1
bei 3 bi« 4 Personen . . . 1 — 1 10

Bei Fabrten an? den Eisen-
babnböfen 20 Pf . mebr.

Da« Worten beim Abbolen
von Fabraästen zur Tages-est
muß wäbreud ber ersteu küni
Minuten uuentacltlich aescheben:
für sede weiteren. Wern onch
nur angefonaeneu fünf Minuten
werden vergütet . — 20 — 2U

stunde ohne jedes Entgelt geschehen, für jede
weitere ongesangene bezw. vollendete Viertelstunde
werden 50 Pr. für Einspänner und 75 Pf . für
Zweispänner vergütet.

I V. Fahrten aus und nach de«
EiscnbahnhSfen.

Für die Fahrten aus den Eisenbahnbofm ist
während der Tageszeit zu den ad I und 11 ge¬
nannten Sätzen ein Zuschlag von 20 Pf . zu P“

Für die Fahrten an« "Nd nach den Esten-
bahnböfen während der ad III angegebenen Nacht¬
zeit ist nur der doppelte ad 1 und II festgesetzte
Tagesfahrpreis ohne Zuschlag zu berechnen.

V. Der zum Abholen ans dem Theater
bestellte Droschkenkutscher kan» den ad III ge¬
nannten doppelten Fahrpreis nie verlangen, da¬
gegen müssen ihm für das Warten 50 Pf . besonders
gezahlt werden.

VI . Die Führer der sogenannte«
Damen-Phaetons .

(Ponnv-Fiibrwerke) sind berechtigt, bei Zeitfahrten
ein Drittel der Taxe mehr zu fordern.

VII . Die Führer von Schlitten
sind berechtigt, ein Drittel der Taxe mehr zu fordern.

VIII . Bei Fahrten ansterhalb der Stadt
ist das kleine Handgepäck, wie Handkoffer, Hut¬
schachtel nnd Neisesack. frei. Dagegen ist für lede«
arößere Stück Gepäck 50 Pf. ohne Rücksicht auf
die Entfernung zu entrichten,
in . De« Droschkenkutscher« ist es untersagt
Trinkaelder zn verlangen.

Wiesbaden , den1. November 1901.
Der Voll,ei-Präsident. K. Vr,n , v. Rattbor.

B . Fahrten onsterbolb der Stadt nndLandhäuser.
Aus in jedem Wagen heündlichen Spezial- Tarb

zu ersehen.
r . Rund-Tourfahrten.

Aus in jedem Wagen bekindlichen Spezial-Tari
'zu ersehen.

3 —

II . Zeitfahrten.
a.  Für eine Fahrt innerhalb

der »nier I. A. für
Tonrfabrten anoeaebenen
Grenzen ohne Unterschied der
Bersonenrobl. pro Stunde 2

t>. Für-ine Fahrt außerhalb der
für Toiirsahrtei, unterI A.
angegebenen Grenzen. ohne
llnte-sibieb derPersonenzahl,
pro Stimde . . . . . . 2 80 4 —
Bei Zeiisghrten onß-rbalb der unter 7., A.

cingegebenen Grenzen, fft, soll? die Fahrten anner-
bolb dicker Grenzen beendigt werd-n. der Fahrpreis
kür die Rückiabrt auf dm, kürzesten Wege bis zn
den unter I. A. nnaegebeneir Grenzen nach den
Sätzen sjir Zeitkahrien »» zahlen.

Die Taxe ist von Viertel ?" V,ertel,imide zu
berechnen. Jede angefangene Viertclstiiiide wird
für voll gerechnet.
III . Für Fahrten während der Nachtzeit,
soweit dieselben ans den Wartevlätzen und Straßen
,ii sofortiaer Aiisfüh'rmig übernommen werden, ist
der dnvvette FabrvreiS zn entrichten.

Als Ngchtstiinden werden betrachtet:
a.  in der Zeit vom 1. Avril bis einnbl.

80. Seviember: die Stunden von 11 Uhr
Abends bi« 6 Uhr Morgens,

b. in der Zeit vom 1. Oktober bis einkchl.
31. März: die Stunden von 11 Uhr
Abend« bi? 7 Ubr Morgen«.

Bei Droschken, welche ssir die Nachtzeit bestellt
werden, ist der dreifache, sedoch. wenn e» sich lim
eine Droschkeniohrt noch den Früh,üaen der Eiken-
bahneii handelt, nur der doppelte tarifmäßige
Tagesfohrvrcis zu entrichten.

Das Worten beim Abholen von Eabrgasteii
während der Nachtzeit muß für die erste Vier.el-

Bekanntmachung,
bettessend bas Droschkenfnhrwese« .
E« wird hiermit zur Kenntniß der Mitglieder

des Wiesbadener Droschkenbesttzer-Dereins
aebracht. daß vom 1. April d. 3 - ŝ /ius d
folgenden Droschkenhalteplatzender Stadt Wies-
baden die daneben angegebene Zahl Droschke«

!» -ch»-- W=
1. Am Krieger-Denkmal im Nerothal . . . ^ 2 ,
2. In der Saalgosse an der Mündungm

die Tannusstraße . |
3. Auf dem Kranzplatz a
4. In der Sonneuberoerstraße, an den durch

die Kuranlapen fübrenden Ebaisenweg <s
5. Vor der alten KurhaiiS-Eolonnade . . 20
6. Vor der neuen Kurhans-Colonnade (auch

Theater-Colonnade gen.) . . j“'
An allen Abende« , an welche« Bor-

ftellungen im Kgl. Theater stattstnden, bleibt
der vorgenannte Halteplatz nur bis 8 » «hr
Abends mit 20 Drolchke» , nach « « yk
Abends nur mit 10 Droschke« besetzt.
7 An der Südseite des Rotbbaufes. . . 4
3 Auk der Südseite der Museumstraße . 3 .
T Auk der Oktseite der Victoriastraße,an der

Mündung in die Franks,irterstratze. • b
10. In der Blumenstraße- Westseite- an

der Mündung in die Bierstodterktroße 6
11. Ankdem südlichen Fobrdamme der Rhein-

straße vor dem Ludw 'aSbobnbof . > 2U
12. Auk dem Reitwege der Rbeinktraße, an-

fangend an der Rbeinbabnnraße .
13. Auf dem Reitwege der Rbeinktraße, an-

sangend an der Moritzstraße . . . »AV
14. Auk dem Reitwege der Meinstraße, an-

fangend an der Wörthstraße . . . 3.
15. Auf dem östlichen Fohrdammd. AdoUS- , ^

ollee an der Mündung der Goethe-
straße ffüblidie Ecke derselben) . . • j>

16. Ans dem Mauriti'iSvlotz. . . - - • “
Den für den Cisenbahndrenst bestimmten

Droschken sind nachfolgende Halteplätze angewiesen
wordkîr ^ Dienst ans dem TaunuS-
und Ludwigsbahnhof, sowie auf dem
Rhcinbabnhos aus dem Reitwege und auf der
südlichen Fabrbohn der Rbeinstraße. anfangeud
on der Adolphstraße in der Richtung nach der
Nicolasstraße. „ „ _ „ „„ . ..

Die vorstehend zu 2, 3, 5. 6. H und 13 ge
nannten.̂ altevlatze sind von Morgens 6 Uhr ad
mit ie 2 Droschken,u besetzen.

Der zu 16 genannte Halteplatz ist erst von
8 Ubr Nackmittaas ab mit der angegebenen ZaM
Droschken zu besetzen, wahrend die DleMtz-it
sämmtlicher übrigen Droschken aus dm vorge-
nannten Halteplätzen um 8 Hdj. M^ ms beainn.Mit AiiSnohme von 10 Droschken aus dem
Salteviatz vor der alten Kurhanscolonnadêbezw.
nach beendigter VorsteNnny im Königlichen Tbeater
— oder wenn solche Vorstellung nicht stattfindet
- auf dem Saltevlatz vor der neuen Kurhau «-
colonnade(auch Tbeatercolonnade aenannt). deren
Dienstzeitb!« Nacht« 12 Uhr wahrt dauert die
Dienstzeit sämmtlicher übrigen Droschken auf den
Halicvlätzen bis 11 Uhr Abends.

Wiesbaden , den4. Marz 1902.
Der Polizei-Präsident. K. Dr, «z V. Rativor.

Bekanntlnachung.
Es wird darauf bingewiesen, daß es im eigenen

Interesse der Arbeitgeber liegt, be! Errich nng oder
wesentlichen Veränderungen ihrer gewerblichen An-
looen den KöniglichenG-werbeaufsichtsbeamten
(Gewerbe-Inspektor) »n Ratbe zu ziehen, damit zur
Vermeidung nachträglicher Weiterungen, und un-
nöthiger Kosten von vornherein dieiemgen Ein¬
richtungen getroffen werden können, dereu eS zur Er-
fülluno der durch die Bestimmungen der 88 120«. d
der Gewerbeordnung de» Bctriebsunternehmern
ouferlegten Vstichten bedarf.
Der Polizei-Präsident. K. Prinz v» Rattbor.
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Bekanntmachung , i
Die Herren Stadtverordneten weiden

AN!einer antzerordentlichen Sitzung
nuf Freitag , den 3 . September l . I . ,
Nachmittags 4 Uhr, in den Bürger-
saal des Rathhauses ergebenst cingeladcn.

Tagesordnung:
Bcrathnng der BahnhofS-Ncubau-Frage.
Wiesbaden , den2. September 1902.

Der Vorsitzende
der Stadtverordnetenversammlung.

Bekanntmachung.
Nachstehend wird der tz 1 de? Gcmcinde-

veschlnsies vom 29. Mni 1898 in der durch die
Beschlüsse de? Gemcinderatb? vom 6. und de«
Bürgerausichuffes vom 21. Novemder 1890, sowie
de? Bezirksausschüsse? vom 21. Novemder 1890
genehmigtenveränderte» Fnssnng mit dem Bemerken
zur Kenntnis! gebracht, daN Zuwiderhnndluiigen
gegen diele Vorschrift gemäß 8 11 de? Gesetze?
vom 9. März 1899 für jeden Ilebertretungsiall
mit Geldstrafe bi? zu 150 Mk. oder mit Haft
bestraft werden kann.

8 1. Jnnerlwlb' des Gemeindebezirksder
Stadt Wiesbaden darf da? Schlachte» von Ochse»,
stiere », Kübe». Rinder», Schweine». Kälber».
Schafe» und Ziegen und zwar sowohl gewerbs-
mästig. als das nicht gewerbsmäßig betriebene
Schlachten, nur in der städtischen Schlachthaus-
anlage voroenonnnen werden. Ausnahmsweise kann
nur den Bewohnern entlegener Gehöfte, z. B.
Adamstbalcr Hof, Fasanerie. Platte n. A. auf
besonderen Antrag durchd-n Gemeinderatb gestattet
werden, das Schlachten für ihren Bedarf (HauS-
schlachtent auf dem Kebörte vorznnelime».

Wenn ein Thier (Satz 8 des 8 11 annerhalb
der Schlachthansanlaae durch Beinbruch, Läbmnua,
schwere Erkrankung zum Geben unfäbin geworden
und der TranSvort zu Wagen unnnssübrbar ist.
so kann dasselbe, wenn ein avvrobirter Tbierarzt
die Notbwendiakeit emer sofortigen Abichlachtnng
bescheinigt, in dem Gehöft aetödtet und die Ab-
schlachtnug vorgenommen werden. Von der erfolgten
Schlachtung ist unter Vorlage der vorerwähnten
Bescheinigung über die Notbwendiakeit der sofortigen
Ahschlachtnna der Schlachtbausverwaltuna und dem
Acciie-Jnfvector alsbald Anreiae zn erstatten. Da?
geschlachtete Tbier einscbließlich der Gcweide must
bi« zur Ankunft des Sdiladitlicins-D>r-ctorS oder
dessen sachverstöndiaen Vertreter?ansgeboben werden,
welcher nach stattgebnbter Besichtianng über die
Verwendbarkeit des Fleische? entscheidet, wie wenn
die Schlachtung in dem Schlachthaus stattgesunden
hätte. *

Wiesbaden , 1. September 1902.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
In der Polizeiverordnnna vom 18. März 18^4.

18. Mai und 29. August 1893 ist u. A. Folgendes
bestimmt:

8 1. Montags. Mittwoch? und Freitag? in
jeder Woche findet in der Schlachtbans-Anlaae und
zwar ani dem Platze zwischen deni Gran- und
.Kleinviebstalle daselbst, Viebmarkt Katt. Fällt ans
einen dieser Tage ein aesetzlicher Festtag, io wird
der Viehmarkt an dem darauf folgenden Tage
abgebalten.

8 3. Der Viehmarkt kür Großvieh beginnt
um 11.30 llbr Vormittag?. d-rienwe für Kleinvieh
lexcl. Zuchtschweine) um 11 Ubr Vormittaar und
derjenige für Zucbtscbweine um 8 llbr Morgen?.

8 4. Bi? zum Schluß de? Markte? Kt der
Verkehr mit Vieh allein ans die Schlachthaus-
Anlage beschränkt. In der Stadt oder der Stadt-
nemarknna ist bis zn dieser Zeit der Handel mit
Vieb Untersaat.

Ebenso ist der Handel mit Vieb vor Beginn
bes Marktes in der Schlachtbaus-Anlaae verboten.
Es dürfen in dieser Zeit die Handelsleuteunter
sich keinen Vichhandel betreiben.

8 5. Nack Schlust des Marktes, »m 1 llbr
Nachmittags, steht e» Jedem frei, da« a»r dem
Markt ankaetriebene Vieb dorten ferner keilzubalten
und dasselbe mit AnSnabme de« in 8 6 qedachten
Schlnchtpiebe? zum Verkaufe oder Tausche in die
Stadt zu verbrämen.

8 0. Die Viehhändler dürfen nur in der
lWikachtbans-Anlaqc verkaufen. Es ist nnterfogt
solches Vieh zum Zwecke des Verkaufes oder
Tausche? in die Stadt zn bringen.

. § 9. Ans den Markt darf nur gesunde? Vieb
gebracht werden. Es nnterliegt alles zum Markt
gebrachte Viel, der polizeilichen Beichan (cir. 8 17
des Neichr-Viebicuchenaesetzes vom 23. Juni 18801.

8 11. Sötern nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen böbcre Strafen verwirkt sind, werden
llebertretunaen dieser Vorschriften mit Keldbnste
bi« zn 9 Mk. und in, Falle de« Unvermögens mit
Haft bi? z„ drei Tagen bestraft. *

Wiesbaden , 1. September 1902.
Ter Magistrat.

Bekanntmachung.
Der Flitihtlinienplan für das Terra n

«wischen der Bierstadterstraste einerseits und dem
Hainerweg und der Gnstav-Freytaastraste anderseits
(Freiberrlich von Knoov'sches Terrain ) bat die
Zustimmung der Ortsvolizeibehördeerbalten und
wird nnnmcbr int Rntbhans. 1. Oberaeschost,
Zimmer No. 88a, innerbalb der Dienststtindeii zn
Jedermanns Einsicht offen gelegt. Dies wird
gemäß 8 7 des Gesetze» ' vom' 2. Juli 1875, bktr.
die Anlegung und Veränderung von Straffen rc.,
mit dem Bemerken hierdurch bekannt gemacht, daß
Einwendungen geaen diesen Plan innerhalb einer
präklusivische», mit dem 2. September er. be¬
ginnenden und einschließlich 30. September er.
endenden Frist von 4 Wochen beim Magistrat
schriftlich anznbrinaen sind. *

Wiesbaden , den 28. Anglist 1902.
Der Magistrat.

Quittung.
Au? einem schiedsmäniiiichen Vergleiche sind van

Herrn SchiedSmann-Stcllvertreter E . Rötherdt
für die städtischen Armen 20 Mk. bezahlt worden,
vorüber dankend quittirt. *

Wiesbaden , den 30. August 1902.
Der Magistrat . Armenverwaitung.

Bekanntmachung.
Um Angabe desAufenIbalt? kolaenderPerfonen,

welche fjch der Fürsorge für bülssdedürslige An¬
gehörige entziehen, wird ersucht:
1. des Arbeiters Karl Baum » geboren am

20. 5. 1868 zu Wiesbaden,
2. des Taglöhners Georg Bcitler , geboren am

22. 6, 1849 zu Hechtsheini.
3. de« Taglöbners Jakob Bengel , geboren am

12. 2. 1853 zn Niederhadamar,
4.  des Taalöhners Johann Bickcrt, geb. am

17. 8. 1866 zn Schlitz,
5. der ledigen Dicnstiiingd Karoline Bock, geb.

11. 12. 1864 zn Weilmünfter.
6. des Glaiergebülfei, Karl Böhnke , geboren

81. 3. 1867 z» Elberfeld,
7. des Monteurs Johann Adam Delp , geb.

am 28. 10. 1869 zu Egelsbach,
8. der ledigen Elise Dori , geb. 29. 5. 1878 zu

Wicsbadeu,
9. der Ebcsrau des Arztes Theodor Ford,

.tzerminc , geb. Steinbergcr , geb. am
2. 2. 1875 zu Eppelsheim,

10. der ledige» Dicnstmagd Elise Ftthr , geb.
11. 12. 1874 zu Holzhäuienü. 81..

11. des Taalöhners Johann Gaffer , geb. am
2. 1. 1857 zu Ellar,

12. der ledigen Karoline Hcckelmann » geboren
am 13. 6. 1869 zu Wiesbaden,

13. des Taalöhners Philipp Seil » geboren am
25. 9. 1877 zu Pfungstadt und dessen Ehefrau
Anno Heil , geb. Langmann , geboren am
6. 7. 78 zu Wiesbaden,

14. des Reffenden Alois Heilmann , geboren
1l . 4. 1856 zu .Hainstadt.

15. der Kochs Adolf Hölzer , geb. 6. 9. 1359 zu
Lg.-Schwalbach,

16. des Taglöbucrs Wilhelm Horn , gen.
Dietrich , geboren am 1l . 2. 1863 zu Hadamar,

17. des Taalöhners Wilhelm Jung , geb. am
26. 5. 1876 zu Wiesbaden,

18. des Taalöhners Albert Kaiser , geb. am
20. 4. 1866 zu Sömmerda,

19. der lcdiaen Modistin Adele Knapp , geb.
13. 2. 1874 zu Mannheim,

20. des Taglöbners Friedrich Koller «, geboren
am 12. 9; 1879 z» Marktzenln,

21. der lediaen Näherin Pauline Krämer , geb.
am 28. 1. 1880 zu Eaub.

22. des Taalöhners Karl Lehmann , geb. am
27. 3. 1853 zu Ehrenbreitstein,

23. der ledigen Marie Mathcs , geb. 18. 4. 1877
zu Kreuznach,

24. de? IlsvbaltenrS und PlattenleaerS Johann
Baptist Maurer , geb. 4. 5. 1862 zn Mainz,

25. des Taalöhners Rabanus Nauhtimcr»
acb. 28. 8. 1874 zn Winkel.

26. der ledigen Dienstmaad Gertraud Rhein-
beraer, geb. 19. 4. 1879 zu Frnnenstein,

27. desMaureraehülsenKarlAugustSchneider,
geb. 9. 3. 1868 zu Wiesbaden,

28. der ledigen Margarethe Schnorr , geb. 23. 2.
1874 zu Heidelberg,

29. de? Musikers Johann Schreiner , geb. 20. 1.
1563 zu Probbach,

30. der ledige» Lina Simons , geb. 19. 2. 1871
zu Haigcr,

31. der ledigen Katharina Stoppler , geb. 7. 5.
1874 zu Emmerich.

32. des Schlossergebiilsen Albin Trüb » geboren
22. 9. 1856 zu Küstnacht.

33. der Dienstmagd Regina Bolz , geb. 7. 10.
1872 z» Jttliiigen,

34. des Bierbrauers Johann Bapt . Zapf , geb.
16. 9. 1870 zu Obcrviechtack, *

Wiesbaden » den 1. September 1902.
Der Magistrat . Armen -Vcrwaltnng.

Bekanntmachung.
Der Fluchtlinicnplan einer Seitenstraste

kur " Schützenstraße. zwischen Liudcuhof und
Schützenstraste1 (Abänderuna des Fluchtlinien-
plancs 1901/18.) bat die Zustimmung der OrtS-
polizeibehörde crbalteu und wird nunmehr im
Rathhaus , 1. Obergeschoß, Zimmer No. 88»,
innerbalb der Dieuststundeu zu Jedermanns
Einsicht offen geleot. Die« wird gemäst8 7 des
Gesetzes vom 2. Jvli1875 , betr. die Anlegung und
Veränderung von Straßen rc., mit dem Bemerken
hierdurch bekannt gemacht, daß EinMendiiugen
aeaen diesen Plan innerhalb einer präklusivischen,
mit dem 2. Sevtember er. beginnenden und ein¬
schließlich 30. Sevtember er. endenden Frist von
4 Wochen beim Magistrat schriftlich anzubringen
sind. *

Wiesbaden , den 28. August 1902.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Die Aichstelle für Längenmaße, Flüssiakeits-

maße, Hohlmaße, Gewichte und Waagen im Untcr-
aeichoß des Rathhanies bleibt wegen Verbindernng
des Aichnieisters am Donnerstag , den 28 . Aua . ,
und Donnerstag , den 4 . September d. I . .
geschloffen. .*

Wiesbaden , den 22. August 1902.
Der Magistrat.

Stadt . öffentlicheGüter -Niederlage.
Für die städt . öffentliche Güter -Niedcr-

lagc unter dem Accise-Amts-Gcbände, Neugaffe
No. 6» hier, werden jederzeit unverdorbene
Waaren i»rLageruna ansgenomnien. Dos Lager¬
geld beträgj zehn Pfennige für je 50 lexr
und Monat.

Die näheren Bedingungen sind in unserer
Buchhalterei, Neugasse No. 6», zn erfahren. *

Städte Accise-Amt.

Verdingung.
Die Ausfüliruna der Tapezirerarbeiten

für den Neubau des BolkSvades in der Roon-
stratze Hierselbst soll im Wege der öffentlichen
Ausschreibung verdungen werde». Angebotskorm»-
lare könne» während der VormittagSdienftstunden
im Nathhanse, Zimmer No. 41, eingesehcn, auch
von dort unentgeltlich, und zwar bi« zum 4. Sep¬
tember d. I .. bezogen werden. Verschlossene und
mit der Aufschrift „H . A . 111" versehene An¬
gebote sind spätestens bis

Samstag , den 6 . September 1802,
Bormittags 10 Uhr,

hierher einzureichen. Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden An¬
bieter. Nur die niit dyn vorgeschriebencn und
nusgefüllteil Verdianngsformnlnr einaereichten An¬
gebote werden berllckfichtiat. ZuschlagSfrist: 30 Tage.

Wiesbaden » den 22. August 1902.
Stadtbauamt , Abtheilung für Hochbau.

Bekanntmachung.
Die Licserung des Bedarf« an Heu und

Kornstrob für die städt. Schlachthaus - und
Viehhof -Anlage dahier in der Zeit vom
1. Oktober 1902 bis 31. März 1903 soll öffentlich
vergeben werden.

Hierfür ist Termin ans
Dienstag , den 8. September 1802,

Nachmittags 3 '/, Uhr,
in dem Bureau der ischlachtbauS-Verwaltung an->
berainnt, wo die Bcdinannacn offen liegen und
Offerten rechtzeitig bis znm Termin adzugebcn sind.

Wiesbaden . den 27. August 1902. *
Städtische SchlachtbauS -Berwaltuna.

Bekanntmachung.
Die bei der Schlachthaus- Verwaltung vor¬

handenen älteren Geacnständc:
ca. 1300 Kilogr. Gußeißen,
ca. 1400 „ sonstiges altes Eiicn.

sollen Dixirstag , den 8 . September 1802,
Nachmittags 4 Uhr. in der Schlachtdausanlage
an den Meistbietenden öffentlich versteigert werden.

Die Bedingungen liegen im Biirean ver Ver¬
waltung zur Einsicht aus und die Geaenstände
können in der Schlachthansanlageanaesehen werden.

Wiesbaden , de» 27. Auanst 1902. *
_ Die SchlachtbauS -Berwaltuna.

Verdingung.
Die AnSsübrnna und das Aufstellen der

gesammten Eisen -Dachconstruction , 65,000 leg,
znm Um- und ErwciteriiiigSswnde« Kurhans-
Provisorinms Hierselbst soll im Wege der
öffentlichen AnSschreibuna verdungen werden. An-
aebotSforniiilare, VerdinanngS- Unterlogen und
Zeichnungen können wäbrend der VormittagS-
Dienststiiiiden im Ratbbnnse, Zimmer No. 41, ein-
gesebcn, die Verdingungs-Unterlagen einschließlich
15 Blatt Zeichnnngkn auch von dort gegen Baar-
zablung oder bestellgeldircie Einicndling von 10 Mk.
und zwar bi« znm 8. Sevtember d. I . bezogen
werden. Im letztere» Falle sind die Geldan-
weisnngen an unseren technischen Secretär Andrcff
— Rathbans hier— zn richte». Verschlossene und
mit der Ansschriit„H. A. 112" versehene Angebote
sind fvätestenS bis

Freitag , den 12. September 1802,
Vormittags 10 Uhr,

hierher einzureichen. Die Eröffiinna der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden An¬
bieter. Nur die mit deni vorgeschriebenen und
auSgesüllten Perdlnannasformular einoereichten
Anaebote werden berücksichtigt. Zuschlagsfrist:
4 Wochen. *

Wiesbaden , den 27. August 1902.
Stadtbanamt , Abtbeilnng für Hochbau.

Verdingung.
Die Ansführuna der Tapezirer - Arbeiten

der städtischen Arbeiter - Wohnhäuser , —
BlockA und B, — im Distrikt ..Unter Schwarzen¬
berg" Hierselbst(Loo« l—IV ausschließlich Licfernna
der Tapeten pv.) soll im Wege der öffentlichen
Ansichrcibuna verdungen iverden.

Allgebotsformulare können während der Vor-
mittaasdienststunden im Rathbauie, Zimmer Na.41,
cingeseben. auch von dort unentgeltlich und zwar
bis znm 11. Sevtember d. I . beroaen werden.

Verschlossene und mit der Ansschrift„H.A.113"
versehene Anaebote sind svätesten« bis

Donnerstag , den 13. September 1802,
Vormittags 10 Uhr,

hierber einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebenen und anS-

gesiillten Verdingunasfcn miilar eingcreichten An¬
gebote werden berücksichtigt. *

Zuschlagsfrist: 30 Tage.
Wiesbaden , den 30. August 1902.

Stadtbauamt . Abtheiluna für Hochbau.

AbgiinMes Fassel-Vieh.
Die Gemeinde Rüsselsheim beabsichtigt,

einen zur Zucht untauglichen, gut gehaltenen
Rassclochson und 1 Aasscleber auf dem
Submissionswege zu verkaufen.

Angebote sind bis längstens Donnerstag,
de» 4 . September l . A.»Nachmittags
4  lllir , bei un? einzureichen.

Die Tbicre können im Faffelstall hier be¬
sichtigt werden. Fasiel No. 2, Eber No. 1.

Rüfselstzeim , am 31. August 1902.
Großhrzgl. Bürgermeisterei Rüsselsheima. M.

Sittmann . F 315

Jagd -Berpachtnug.
Dienstag , den 3 « . September , Nachmittags 2 Uhr , findet auf

hiesigem Rathhause die Verpachtung der hiesigen

Wald - und Feld -Jagd,
und zwar in zwei Abtheilnngen, auf die Dauer von 9 Jahren, vom 24. August 1903 bis
dahin 1912, statt. Der ganze Niederbrecher Gemeindcwald, ca. 1100 Morgen, bildet einen
Jagdbezirk. Die Feldjagd, einschließlich der beiden Walddistricte, großer und kleiner
Werschberg, hat ca. 5200 Morgen und bildet den zweiten Jagdbezirk. Bemerkt wird, daß
es kein consolidirtes Feld ist. (F.Li.a.4051) F109

Niedcrbrechen , den2. September 1902.
Bretz , Bürgermeister-Stellvertreter.

Druit und Berta» der & Scheltender »'scheu tzot-Bvchdruücretw Wiesbaden.

Verpachtung von
Domänen - Grundstücken

Die Ende 1902 leihfälligen Domänen-
Grundstücke hiesiger Gemarkung sollen auf
weitere 12 Jahre öffentlich verpachtet werden.
Termin hierzu ist anberainnt auf

1) Freitag , den 8 . September d. I -,
Bormittags '/-OUHr: Vormittags '/-II Uhr:

für die Districte:
Hollerborn. RcltungShauS.
Schlink, Rofenfeld,
Landgraben, Leberberg, ^
Vbilgnswics, Königsstuhl,
Weiberweg, Sonnenberg.
Am Todtcnhof. Schöne Aussicht.

2) Samstag , den 6 . September d. I . ,
Vormittags 8 Uhr:

für die Districte : Weinreb,
Ankamm,
Bierstadterbcrg,
Warte,
Vleinhaincr,
Hainer. ^ „

Die Verpachtung findet an Ort und Stelle
in der Reihenfolge der vorstehend bezeichnet«»
Districte statt. F 271hm 99 Au cmst 1902.

Dampfer-Fahrten.
Rhein - Dampfschifffahrt.

Kölnische lind Düsseldorfer Gesellschaft.
Abfahrten von Biebrich Morgens6.25 bis Cob-

lenz, 8, 9.25 (Schnellfabvt„Borussia“ u. „Kaiserin
Auguste Victoria“), 9.50 (Scbnellfabrt „Hansa
und Niederwald“), 10.20, 11.20 (Schnellfahrt
.Deutscher Kaiser“ und „Wilhelm Kaiser und
König“), 12.50bis Köln. Mittags 3.20 bisNeuwied.
Abends 6.35 (Güterschiff) bis Bingen. Nach¬
mittags 2.25 bis Mannheim. Gepäckwagen von
Wiesbaden nach Biebrich Morgens 71/» Uhr.
Billets u. Auskunft in Wiesbaden bei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364. F329

Norddeutscher Lloyd in Bremen.
(TIauptagent für Wiesbaden: .J. Chi*. Glücklich,

Wilhelmstrasse 50.) I"330
Letzte Nachrichten über die Bewegungen der

Dampfer der Newyovk- und Baltimore-Linien:
S.-D. „Aller“ nach Newyork, 31. Aug. 7 Uhr Nm.
von Gibraltar . S.-D. „Lahn“ nach Genua,
31. Aug. 8 Uhr Nachm, von Gibraltar. S.-D.
.Kronp . Willi.“ nach Bremen, 1. Sept. 12 Uhr
Mittags von Cherbourg. D. „Barbarossa“ nach
Bremen, 31. Aug. 12 Uhr Nachts Dover passirt.
D. „Breslau“ nach Galveston, 29. Aug. 2 Uhr
Nm. von Baltimore. D. „Hannover“ nach Balt.
u. Galv., 30. Aug. 9 Uhr Vm. Lizard passirt. D.
„Grosser Kurfürst“ nach Newyork, 1. Sept.
9V« Uhr Vorm. Scilly passirt . — Cuba-, Brasil-
und La Plata -Linien : D. „Wittenberg“ nach
Madeira, Lissabon, Antwerpen, Bremen, 30. Aug.
St. Vincent passirt . D. „Borkum“ nach Vigo,
Antw., Bremen, 29. Aug. von Bahia. D. „Witte¬
kind“ nach Vigo, Antw., Bremen, 30. Aug. von
Buenos Aires. D. „Pfalz“ nach La Plata , 30. Aug.
St. Vincent passirt. D. „Heidelberg“ nach
Brasilien, 31. Aug. in Oporto. D. „Mainz“ nach
Cuba, 31. Aug. von Antwerpen. — Ost-Asien- u.
Australien-Linien: D. „Sachsen“ nach Bremen,
1. Sept. in Bremerhaven. D. „Kiautschou“ (Ham¬
burg-Amerika-Linie) nach Bremen, 30. Aug. von
Port Said. D. „Bayern“ nach Hamburg, 31. Aug.
in Colombo. D. „König Albert“ nach Bremen,
30. Aug. von Shanghai. D. „Prinzess Irene“ nach
Ost-Asien, 30. Aug. in Yokohama. D. „Pr .-R.
Luitpold“ nach Ost-Asien, 30. Aug. in Singapore.
D. „Preussen“ nach Ost-Asien, 30. Aug. in Aden.
D. „Hamburg“ (Hamburg-Amerika-Linie) nach
Ost-Arien. 30. Aug. von Gibraltar . D. „Nürn¬
berg“ nach Bremen, Hamburg, 30. Aug. vonouez.
D. „Freiburg “ nach Ost-Asien, 31. August in
Yokohama. D. „Gera“ nach Bremen. 31. Aug.
von Genua. D. „Oldenburg“ nach Australien,
1. Sept. von Suez.

Hamburg -Ainerika -Linle.
(Passage-Büreau d. Gesellschaft: Wilhelmstr. 10.)

D. „Allemannia“ von Hamburg nach West¬
indien, 30. Aug. in Colon. D. „Andalusia“ von
Hamburg nach Ostasien, 1, Sept. von Tsingtau.
D. „Arabia“ von Montevideo nach Rotterdam u.
Hamburg. 31. Aug. von Funchal. D. „Arcadia“
von Hamburg nach Halifax und Philadelphia,
30. Aug. 12 Uhr 20 Min. Mittags von Boulogne.
D. „Athen“ von Hamburg nach Nordbrasilien,
31. Aug. 3 Uhr Nm-von Lissabon. D. „Canadia“
von Hamburg nach Westindien, 31. Aug. 10 Uhr
Morgens in Antwerpen. D. „Castilia“ 30. Aug.
in St. Thomas. D. „Christiania“ von Hamburg
nach Mittelbrasilien, 30. Aug. von Rio de Janeiro.
D. „Croatia.“ von St. Thomas via Bremen nach
Hamburg, 30. Aug. 4 Ubr 20 Min. Nm. Lizard
passirt. D. . Dortmund“ 30. Aug. 4 Uhr Nm. von
Lulea nach Antwerpen. D. „Fort “ von Hamburg
nach Westindien, 80. Aug. 8 Uhr Abends von
Havre. D. „Flandria “ von Hamburg nach West¬
indien, 30. Aug. in St. Thomas. D. „Frisia“
Zl chAug. 4 Uhr Morgens von Montreal nach Ham¬
burg. S.-D. „Fürst Bismarek“ 31. Aug. 6 Uhr
10 Min..Nm. auf der Elbe. R.-P.-D. „Hamburg“
von Hamburg nach Ostasien, 30. August 9 Uhr
Morgens von Gibraltar . R.-P.-D. „Kiautschou“
von Ostasien nach Bremen, 30. Aug. Mittags von
Port Said. D. „Nauplia “ von Newyork nach
Stettin, 30. Aug. 1 Uhr Mittags in Havre. D.
„Pennsylvania“ von Hamburg nach Newyork,
31. Aug. 1 Uhr 50 Jlin . Mittags von Boulogne.
D. „Prinz Eitel Friedrich “von Santo» nach Ham¬
burg, 1. Sept. 7 Uhr Morgens Borkum passirt.
D.-Y. „Prinzessin Victoria Luise“ 31. Aug. 5 Uhr
Nm. von Stockholm. D. „Sambia“ 31. August
Malta passirt (Heimreise). D. „Saxonia“ von
Hamburg nach Ostasien, 1. Sept. in Poi-t Said.
D. „Serbia“ von Hamburg nach Ostasien,
31. Aug. Quessant Creach passirt. D. „Sicilia“
SO. Aug. 8 Uhr 80 Min. Abends von Neapel nach
Newyork. D. „Silvia“ von Hamburg nach Ost¬
asien, 1. Sept. 8 Uhr Morgens in Singapore.
D. „Sithonia“ von Ostasien nach HaiViburg,
31. Aug. 6 Uhr Morgens von Singapore. F 330
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